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Unterrichtsvertrag             
 
im Fach Schlagzeug 
 
 
 
zwischen der Lehrkraft:  

 
Jo Kruse, Arsterdamm 16, 28277 Bremen 
 
 
 
 
und dem Schüler/ Schülerin 
    

NameNameNameName______________________________________________________________________     
            
Straße, HausnummerStraße, HausnummerStraße, HausnummerStraße, Hausnummer_________________________________________________________ 
 
PLZ, OrtPLZ, OrtPLZ, OrtPLZ, Ort____________________________________________________________________ 
 
TelefonTelefonTelefonTelefon_____________________________________________________________________ 
    
 
Der Unterricht beginnt im (Monat/Jahr)__________________________________________ 
 
Bremen, den________________ 

 
 

 
_______________________________________________________ 
Unterschrift (Lehrer)                                             (Schüler bzw. gesetzl. Vertreter) 

    
    
    
    
    
Preise und Zahlungsweise:Preise und Zahlungsweise:Preise und Zahlungsweise:Preise und Zahlungsweise:   
 

[[[[  ]  ]  ]  ]   Einzelunterricht 45 Minuten (wöchentlich) =  75,- Euro  (monatlich) 
 

[  ][  ][  ][  ]   Einzelunterricht 30 Minuten (wöchentlich) =  51,- Euro  (monatlich)  
 
Basis für den Monatsbeitrag ist der Stundensatz von 25,- EUR/ 45 min. bzw. 17,- EUR/ 30 min. Es 
werden 36 Unterrichtseinheiten im Jahr garantiert. So ergibt sich ein Jahresbeitrag von 900,- bzw. 
612,- EUR. Der Monatsbeitrag ist vorschüssigvorschüssigvorschüssigvorschüssig jeweils zum 01. eines jeden Monats auf das unten 
angegebene Konto zu überweisen. 
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Ferien:Ferien:Ferien:Ferien:    
In den Schulferien des Landes Bremen und an gesetzl. Feiertagen findet i.d.R. kein Unterricht statt. 
 
Krankheit, Unterrichtsausfall:Krankheit, Unterrichtsausfall:Krankheit, Unterrichtsausfall:Krankheit, Unterrichtsausfall:    
Für vom Schüler abgesagte oder versäumte Unterrichtsstunden ist die Lehrkraft nicht 
nachleistungspflichtig (§ 615 BGB); die anteilige Vergütung hierfür kann nicht vom Honorar 
abgezogen werden. Bei längerfristiger Krankheit des Schülers entfällt das anteilige Honorar nach 
Ablauf von vier Wochen. Bei Krankheit des Lehrers können unter Vorlage eines ärztlichen Attestes 
maximal 4 Stunden im Jahr ausfallen, ohne nachgeleistet oder rückvergütet zu werden. 
Anderweitiger Stundenausfall seitens der Lehrkraft wird entweder nachgeholt oder rückvergütet. 
    
Kündigung/ Probezeit:Kündigung/ Probezeit:Kündigung/ Probezeit:Kündigung/ Probezeit:    
Der Vertrag ist unbefristet. Er kann jeweils zum Quartalsanfang (d.h. jeweils zum 01. der Monate 
Januar, April, Juli und Oktober) mit einer Frist von sechs Wochen gekündigt werden. Die 
Kündigung muß schriftlich erfolgen. Bei wichtigen begründeten Anlässen ist eine 
Vertragsbeendigung im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit möglich. Die ersten vier 
Unterrichtsstunden gelten als Probezeit. Will einer der Vertragspartner das Vertragsverhältnis nach 
der Probezeit nicht fortsetzen, genügt eine entsprechende Mitteilung in der letzten 
Unterrichtsstunde der Probezeit. 
 
 
 
 
 
 


